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Mitteilung                                                                Vorlage 0045/2023 

 

Beschluss der BV Eilpe/Dahl Sitzung vom 06.04.2022 

hier: Anbringung der Leitplanke an der Bührener Str. 

 

Der Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen teilt mit, dass die Arbeiten 

umgehend nach Beschlussfassung beauftragt und in der 2. KW 2023 

seitens der Firma Steckel ausgeführt wurden. 
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Sitzung der BV Eilpe/Dahl am 21.09.2022 - Anfrage gem. § 5 GeschO 
hier: Anschaffungs- und Unterhaltungskosten eines Trinkwasserbrunnens 
 
 
Sehr geehrte Frau Opitz, 
 
Ihre o.g. Anfrage hinsichtlich der Anschaffungs- und Unterhaltungskosten eines Trinkwasserbrunnens 
beantworte ich wie folgt: 
 
Am 12. Januar 2023 ist die bereits im Vorfeld angekündigte Änderung im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
in Kraft getreten. Damit einhergehend gehört die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasser-
brunnen an öffentlichen Orten zur Aufgabe der Daseinsvorsorge, d.h. Kommunen sind unter Berücksich-
tigung technischer und örtlicher Gegebenheiten dazu angehalten, im Innen- und Außenbereich Trinkwas-
serbrunnen zu errichten. 
 
Eine erste Kostenrecherche in anderen Kommunen hat ergeben, dass beim Bau eines Trinkwasserbrun-
nens je nach Standort und Modell mit etwa 15.000 bis 25.000 Euro zu rechnen ist. Dies beinhaltet aller-
dings nur die Bau- und Materialkosten (Beschaffung, Montage und Anschluss). Hinzu kommen pro Brun-
nen jährliche Unterhaltungskosten von etwa 3.000 bis 9.000 Euro für den Betrieb (Trinkwasser, Abwas-
sergebühren, regelmäßige Reinigung, Probenentnahmen und -untersuchungen sowie Instandsetzungen 
bei Schäden/Vandalismus). 
 
Für die Unterhaltungskosten wird die Stadt Hagen voraussichtlich selber aufkommen müssen. So macht 
das WHG diesbezüglich keine anderweitigen Aussagen. Weiterhin gilt laut Landeskartellbehörde NRW: 
„Die Gemeinde kann ihren Wasserversorger im Wasserkonzessionsvertrag zur Errichtung und zum Be-
trieb von Trinkwasserbrunnen verpflichten. Hierfür muss die Kommune dem Wasserversorger jedoch (…) 
ein angemessenes marktübliches Entgelt entrichten (...).“ Eine Finanzierung über die von den Bürgern 
erhobenen Trinkwassergebühren ist nicht möglich und auch ein Förderprogramm wie bspw. in Berlin und 
Rheinland-Pfalz existiert in NRW aktuell nicht. In anderen NRW-Kommunen erfolgt die Finanzierung da-
her über Haushaltsmittel und/oder über ein (Teil-)Sponsoring durch die Stadtwerke und Bezirksvertretun-
gen. 
 
Die Stadt Hagen wird diesbezüglich Gespräche mit ENERVIE als Trinkwasserversorger aufnehmen und 
über eine Erweiterung des Konzessionsvertrages sprechen. Die Bezirksvertretungen werden 
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anschließend in Form einer ausführlichen Berichtsvorlage über die Ergebnisse und das weitere Vorge-
hen informiert. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Thomas Köhler 
Umweltamtsleiter 
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